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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5906/2-1-1978 

Zu 1 

AN:b'RAGEBEANlr\~ORrrUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Dr. Feurstein, Dr. Blenk) 
Hagspiel und Genossen, Nr. 1768/J
NR/1978 vom 1978 03 16" "Verlängerung 
von befristeten Verträgen für Bedienstete 
bei der Post". 

1978 -05- 1 i 
zu 1'16 cf I.J 

Mit Stichtag 1. ·Närz 1978 waren bei den Diens~stellen der Post
und Telegraphenver\,lal tung 424 Vertragsbedienstete befristet ein

gestellt" davon entfallen a.uf' die, Bundesl~lnder 

und 

Zu 2 

Burgenland 17 
Kärnten 42 

Niederfrsterreich 99 
Oberösterreich 33 
Salzburg 11 

Steiermark 62 
Tirol 39 
Vorarlberg 
Wien 

10 

111. 

Von diesen Dienstverträgen wurden insgesamt '207 mit Personen 

unter 25 Jahren abgeschlossen" davon entfallen auf' die Bv.ndes- . 
länp,cr 
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Burgenland 7 
Kärnten 19 
NiederBsterreich 35 
Oberösterreich 33 
Salzbu.rg 2 
Steiermark 20 
Tirol 17 
Vo!'s.rlberg 7 

und Wien 67. 

Zu 3 

"Jährend des Jahres 1977 haben insgesamt 15.655 befristet:e 
Dienstverträge bestanden, von denen 1 1t. 878 nicht verlängert 

wurden. Auf die Bundesländer entfallen 

befristete Jeweils nicht 
Dienstverträgf': verlängert 

Burgenland 53)~ 520 
Kärnten 928 9,28 
Niederösterreich 2.6148 2.591 
Oberösterreich 4.550 4.293 
Salzburg lW7 20'7 
Steierrn.ark 1.594 1.519 
'I"irol 810 715 
Vorarlberg 421 396 
Wien 3.763 3.709 

In dieser Darstellung sind aU.ch jene zahlreichen, befristeten 

Di.enstverträge enthalten, .die infolge Ausfall eines Bediensteten, 
insbesondere bei kleinen Landpostämter>n, wo Ersatzkräftenlcht 

vorha.nden sind, nur für kurze Zeit, oft nur für wenige Tage, 
abgeschloDsen werden. 

Zu lt 

Während des Jabres 1977 haben insgesamt ß~461 befristete Dienst

verträge mit P~rsonen unter 25 Jahren bestanden, von denen 7.981 
nicht verlängert wurden. 
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Auf die Bundesländer entfallen 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 

Wien 

Dienstverträge 

130 
531 
540 

-1".800. 

179 
1.249 

268 
~64 .} 

3.400 

jeweils n.icht 
verlängert 
~,.. ~t20 

531 
533 

1.500 

103 

1.236 

235 

357 
3.366 

Auch für diese Darstellung gilt das unter Fragepunkt 3 zu den 
befristeten Dienstverträgen Ausgeführte. 

Zu 5 

Die Einstellung von Aushilfskräften mit befrinteten Dienstver
trägen ist für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebesbei 
der- Post- und TelegraphenvervJaltung "{on größter Bedeutung. Die' 
Notwendigkeit, zusätzliche Bedienstete nur ~orübergehend ein
zustellen, ergibt sich aus verschiedenen Ursachen. Diese sind 
vor allem die jährlich wiederkehrenden Arbeitsspitzen (insbe
sondere der Weihnachtspostverkel'1I')!I der dUI'chdie Urlaubs
abwicklung der Bediensteten verminderte Personalstand \'1ährend 
der Sommermonate, die in Fremdenverke[~sgebieten erhöhten 
Betriebsanforderungen innerhalb der Som.'1ler- und\'lintersaisonen, 
sowie die Struktur der Kleinstpostämter, bei denen ein durch 
Krankheit oder Urlaub eintretender vorübergehenderPersonal~ 
abgang nach Möglichkeit mit ortsansässigen Ersatzkräften aus
geglichen werden soll. Ohne die durch den Einsatz von Aus
hilfskräften gegebenen DiGpositionsmöglichkeiten 'Vläreder 

Dienstbetrieb der Post i.n der derzeitigen ForTil jedenfalls 

nicht aufrechtzuerhalten. 
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Schon vor dem AntritL eines ber~l~Lct~~ Dien~tverhältniBses 
ist dem je\'ieiligen Bediensteten be\'!Ußt, daß er nur vorüber

gehend beschäftigt wird. Die überwiegende Zahl der Aushilfs
kräfte (vor allem Studenten, Ferialpraktil{anten oder orts

ansässige Ersatzkräfte) strebt im übriger. keine Dauerver

wendung an. 

Ein Aufnahmewerber, der eine Dauerverwendung anstrebt, sich 

aber vorerst mit einer vorübergehenden Verwendung (befristetes 

Dienstverhäl tnis) einvers tanden erklä.rt hat, ''1ird in ein unbe

fristetes Dienstverhältnis dann übernommen, wenn ein Personal

bedarf besteht, der im Bundesfinanzgesetz festgelegte Stellen
plan dies zuläßt und von dem Bediensteten eine ordnungsgemäße 

Dienstleistung erwartet "Ierden kann. Ist eine solche Übernahme 

nach Ablauf des befristeten Dienstverh~ntnisses nicht unmittelbar 

möglich, wird der Bewerber Jedenfalls vorgemerkt. 

Wien, 1978 05 10 
Der Bundesminister 
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